
Positionspapier der Gebühren- und Gutachterkommission 
Freie Heilpraktiker e.V.  zur Honorarfrage

Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker 
warten sehnsüchtig auf eine neue Richtli-
nie, um ihre Leistungen so abrechnen zu 
können, dass sie ein solides und stabiles 
Einkommen erzielen können.

Dabei sollen die privaten Kranken-
(Zusatz-) Versicherungen und Beihilfestel-
len auch möglichst alle Leistungen erstat-
ten, damit potenzielle Patienten und Pati-
entinnen durch mögliche Eigenleistungen 
von einem Besuch bei uns nicht abge-
schreckt werden.

Die Sehnsucht nach Orientierung, Sicher-
heit und einem angemessenen Einkom-
men, das unseren Wert widerspiegelt, ist 
groß und berechtigt.

Wir, wie auch andere Verbände, sind häu!g 
dem Vorwurf der Untätigkeit ausgesetzt, 
weil viele nicht wissen, dass der Versuch ein 
neues GebüH zu schreiben, aus kartell-
rechtlichen Gründen untersagt wurde. 

Mit diesem Papier wollen wir, als Berufs- 
und Fachverband Freie Heilpraktiker e.V., 
aufklären und unsere Position erläutern.

Was ist das GebüH und was 
nicht?

1. Das GebüH, geschrieben1985, ist das 
Ergebnis einer statistischen Erhebung 
aus den Jahren davor. Es wurde von ver-
schiedenen Heilpraktikerverbänden ge-
meinsam mit privaten Krankenversiche-
rern entwickelt. Das Ziel war, den Versi-
cherungen eine Grundlage zu geben, 
um die Erstattung für Heilpraktikerleis-
tungen nachvollziehbar und halbwegs 
einheitlich zu gestalten. 

2. Noch heute ist es für die privaten Kran-
kenversicherungen Grundlage für die Er-
stattung von Heilpraktiker-Leistungen.

3. Die Beihilfen haben eigene Erstattungs-
kriterien. Die Bundesbeihilfe orientiert 

Honorarabrechnungen
Eigenverantwortung und Selbstbestimmung 
statt staatlicher Verordnungen

sich bedauerlicherweise an Beträgen, die 
2013 von einigen Heilpraktikerverbän-
den als angemessen per Unterschrift be-
stätigt wurden. Eine Aktualisierung ist 
nicht vorgesehen.

4. Das GebüH war und ist kein amtlich 
festgelegter Preisrahmen, sondern eine 
unverbindliche Empfehlung – eine Art 
„Preisliste“ der damals als angemessen 
geltenden Vergütungen für bestimmte 
naturheilkundliche Leistungen.

5. Seit Erstellung gab es, bis auf die Um-
rechnung in Euro, keine Anpassung. 
Die bisherigen Versuche scheiterten, 
auch aus kartellrechtlichen Gründen.

Inzwischen sind 40 Jahre vergangen, ohne 
Anpassung an In"ation, gestiegene Praxis- 
und Lebenshaltungskosten oder Kaufkraft-
entwicklung.

Wer heute nach diesen Sätzen abrechnet, 
verkauft seine Leistungen also unter Wert.
Eine Leistung, für die 1985 noch 10 € an-
gemessen war, müsste heute mit ca. 30 € in 
Rechnung gestellt werden.

Nimmt man eine In"ation von 2% jähr-
lich an, müsste die gleiche Leistung 2030 
mit einem Betrag von ca. 33 € in Rech-
nung gestellt werden. In 10 Jahren (2035) 
wären das ca. 36,50 € und in 15 Jahren 
(2040) ca. 40,30 €.

Der Kon"ikt zwischen der Sorge um einen 
möglichen Eigenanteil für privat versicher-
te Patienten und Patientinnen und der 
wirtschaftlich erforderlichen Einnahmen 
wird also immer größer.

Wir hören immer häu!ger den Ruf nach 
einer verbindlichen Gebührenordnung, 
wie es sie bei Ärzten gibt. Damit ist die 
Ho$nung verbunden, eine Regel zu haben, 
nach der sich alle richten müssten.

Eine Gebührenordnung hätte verschiedene 
Vorteile, aber auch gravierende Nachteile.

Die Vorteile wären:
Mehr Transparenz, ein professionelleres 
Erscheinungsbild, mehr Vertrauen in den 
Heilpraktiker-Beruf und eine größere Si-
cherheit in punkto Kostenerstattung.

Nachteilig wäre ein eventuell damit ver-
bundener erhöhter Verwaltungsaufwand.
Gesetzlich Versicherte, die unsere Leistun-
gen nicht erstattet bekommen, hätten das 
Nachsehen. Sie müssten mit höheren Kos-
ten rechnen.

Einkommensschwachen Patienten und Pa-
tientinnen würde der Weg zu uns erschwert 
werden.

Die Versicherungsbeiträge in der privaten 
Krankenversicherung müssten sehr wahr-
scheinlich steigen.

Eine Gebührenordnung wäre für alle ver-
p"ichtend.

Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen hät-
ten keine Gestaltungsfreiheit ihres Hono-
rars mehr, sondern müssten sich zwingend 
an diese halten.

Für die Einführung einer Gebührenord-
nung gäbe es außerdem diverse Vorausset-
zungen:

• Es müsste ein gesetzlicher Rahmen ge-
scha$en werden. Dafür wäre eine Re-
form des Berufsrechts Voraussetzung. Es 
müsste z.B. ein neues/modernes Heil-
praktikergesetz gescha$en werden.

• Der Staat (bzw. das Gesundheitsministe-
rium oder ein Bundesinstitut) müsste 
unsere Leistungen o%ziell anerkennen, 
de!nieren und bewerten – ähnlich wie 
ärztliche Leistungen in der GOÄ. 
Die Leistungen, die in eine solche Ge-
bührenordnung aufgenommen werden 
würden, müssten also staatlich oder be-
hördlich anerkannt werden.
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• Dazu müssten Kriterien entwickelt wer-
den, welche Leistungen anerkannt sind, 
welche Standards für die Durchführung 
gelten müssten und welche Ausbildung 
oder Fortbildung dafür Voraussetzung 
wäre.

• Die privaten Krankenversicherungen 
hätten ein Mitspracherecht. Denn 
schließlich müssten sie mitziehen. Sonst 
wäre eine Gebührenordnung sinnlos.

Alles in Allem schon sehr komplexe Her-
ausforderungen. Aber es kommen noch 
weitere hinzu.

Die Einführung einer Gebührenordnung 
würde sehr wahrscheinlich mit strengeren 
Zugangs- und Qualitätsvorgaben für den 
Heilpraktiker-Beruf einhergehen.

Verbunden mit einer größeren Nähe zum 
Beruf des Arztes. Die Konkurrenz würde 
steigen.
Schließlich stünden wir eines Tages wo-
möglich sogar vor der Frage, ob es uns ne-
ben den Ärzten überhaupt noch braucht.

Die vorgenannten Nachteile eines aner-
kannten und verbindlichen GebüH oder 
einer Gebührenordnung wären in unseren 
Augen so gravierend, dass wir diesen An-
satz nicht anstreben, sondern einen ande-
ren verfolgen.

 Wir 
• lehnen eine Einschränkung unserer abre-

chenbaren Leistungen auf politisch aner-
kannte Verfahren ab.

• bevorzugen einen zukunftsgerichteten 
Blick auf unseren Beruf als Ganzes und 
auf das &ema Honorare im Besonderen.

• wollen unsere Zukunft aktiv, selbstbe-
wusst und selbstständig in die Hand 
nehmen und die uns zur Verfügung ste-
hende Freiheit nutzen.

Deshalb
• zeigen wir in unserer Beratung neuen 

und erfahrenen Kollegen und Kollegin-
nen rechtssichere Wege, um auch in Zu-
kunft eine gute wirtschaftliche Honorar-
gestaltung zu !nden. Selbstverständlich 
haben wir dabei die Interessen von Pati-
enten und Patientinnen dabei immer im 
Blick.

• warten wir nicht auf etwas, was in abseh-
barer Zeit nicht eintreten wird, sondern 
gestalten jetzt schon aktiv.

• unterstützen wir alle Wege, die unsere 
&erapiefreiheit und -vielfalt erhalten.

• wollen wir die erkennbaren Risiken für 
Kollegen und Kolleginnen beenden, die 
zunehmend an ihre wirtschaftlichen 
Grenzen geraten. 

• unterstützen wir die Entwicklung einer 
wirtschaftlich und rechtlich sicheren 
Existenzgrundlage.

Was wir brauchen:

Klarheit und Transparenz:
• Wir möchten, dass Patienten und Pati-

entinnen in die Honorarfrage mit einbe-
zogen werden. Sie sollen darüber aufge-
klärt werden, dass eine vollständige 
Übernahme unserer Behandlungskosten 
durch ihre private Krankenversicherung 
oder Beihilfe heutzutage nicht mehr 
wahrscheinlich ist.

• Ein Ziel ist, gegenüber den Versicherun-
gen und Beihilfestellen durch transpa-
rente Rechnungen unsere Arbeit und 
den Unterschied zu Ärzten zu dokumen-
tieren.

Mut:
• Wir wollen Mut machen, gewohnte 

Denkmuster und Pfade zu verlassen und 
zukunftsorientierte neue Wege zu gehen.

• Dazu gehört der Mut, auch Privatversi-
cherten einen Eigenanteil an den Be-
handlungskosten zuzumuten.

Selbstvertrauen:
• Wir unterstützen Kollegen und Kollegin-

nen klar und selbstbewusst aufzutreten 
und zum Wert ihrer Arbeit zu stehen.

• Wir möchten dazu ermutigen, die teils 
immense Zeit- und Kosten-Investition 
in Aus- und Weiterbildung auch in der 
Honorargestaltung zu dokumentieren.
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Individualität und Freiheit:
• Wir zeigen verschiedene Wege der Ho-

norargestaltung und Abrechnungsmög-
lichkeiten auf, die maximal kombinier-
bar sind. So soll eine individuelle und 
freie Entscheidung ermöglicht werden.

Variabilität:
• Wir zeigen, dass es möglich ist, das Ho-

norar an aktuelle und verschiedene Ge-
gebenheiten jederzeit und individuell 
anzupassen, damit die wirtschaftliche 
Grundlage erhalten bleibt.

Wir arbeiten mit Menschen, für ihre Ge-
sundheit.
Wir sind ihrem Vertrauen und ihrer Ho$-
nung auf Linderung verp"ichtet. Diese Ar-
beit verdient nicht nur Respekt, sondern 
auch eine wirtschaftlich gesunde Grundlage.

Wir üben einen eigenständigen und wich-
tigen Beruf aus und haben einen wichtigen 
Platz im Gesundheitswesen.
Unsere Methoden sind bewährt und hilf-
reich, individuell und wert-voll.

Einen Vergleich mit anderen Berufen im 
Gesundheitswesen streben wir nicht an.
Wir sind Teil der Gesundheitsversorgung 
und sichern den selbstbestimmten Zugang 
zu naturheilkundlichen, alternativen oder 
integrativen, ganzheitlichen &erapiemög-
lichkeiten.

Wir schätzen die Freiheit in der Gestaltung 
von Behandlung und Honorar.

Unsere Honorare müssen transparent, fair 
und nachvollziehbar sein. Sie müssen mit 
unseren Patienten und Patientinnen be-

sprochen und in einem Behandlungsver-
trag vereinbart werden. 

Unsere Honorarsätze sollten uns die Mög-
lichkeit bieten ausreichend Zeit pro Pati-
ent/in zu haben, ohne in Stress oder 
„Durchschleusen“ zu geraten.
Das Honorar sollte die Qualität unserer 
Arbeit sichern und uns !nanzielle Spielräu-
me z.B. für Fortbildungen, Praxisausstat-
tung und gute Materialien scha$en.

Die Honorargestaltung sollte frei sein und 
das Selbstbewusstsein widerspiegeln, dass 
Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker eine 
wertvolle Ergänzung im Gesundheitswesen 
sind.

Fazit 
Statt auf politische Wunder zu warten, 
wollen wir gestalten.

Wir setzen auf:
• Eigenverantwortung und Selbstbestim-

mung statt staatlicher Verordnungen
• rechtssichere und "exible Wege der Ho-

norargestaltung
• transparente Kommunikation mit Pati-

enten und Patientinnen
• Mut zu fairen Eigenanteilen – auch für 

Privatversicherte

Unsere Leistungen sind wertvoll, unsere 
Ausbildungen intensiv.  Unsere Arbeit ver-
dient Anerkennung – auch in Euro. 

Deshalb sind wir für klare Honorare mit 
individuellen Lösungen außerhalb des 
Korsetts einer verp"ichtenden Gebühren-
ordnung.

Wir begleiten unsere Kollegen und Kolle-
ginnen auf einem selbstbestimmten und 
verantwortungsvollen Weg, der wirtschaft-
lich tragfähig und rechtlich sicher ist – 
ohne unsere &erapiefreiheit zu gefährden.

Wir plädieren für rechtssichere, transpa-
rente und individuelle Honorarvereinba-
rungen. 

Wir sind davon überzeugt, dass unsere 
Stärke nicht in einem starren System, son-
dern in der Freiheit und Vielfalt liegt.
Das gilt sowohl für unsere &erapiefreiheit 
als auch für unsere Honorare.
Beides sollte so gestaltet sein, wie es zu uns 
und unseren Patienten und Patientinnen 
passt.
Dazu braucht es innovative Lösungsansätze.

Wir sehen die Verp"ichtung zum schriftli-
chen Behandlungsvertrag als gute Mög-
lichkeit für eine individuelle Honorarver-
einbarung.

Das bewirkt:
• o$ene, transparente, authentische und 

kompetente Kommunikation mit Pati-
enten und Patientinnen über die zu er-
wartenden Behandlungskosten

• Klarheit über mögliche Erstattungen 
oder Eigenanteile

• gegenseitiges Vertrauen und Wertschät-
zung

• Spielraum für Qualität statt Zeitdruck 
und „Durchschleusen“

Wir ermutigen Heilpraktiker und Heil-
praktikerinnen, den Wert ihrer Arbeit auch 
beim Honorar selbstbewusst zu kommuni-
zieren und zu vertreten.

Unsere Behandlungen sind mehr als eine 
Abfolge von Positionen in einer Tabelle – 
sie sind individuell, ganzheitlich und zu-
tiefst menschlich. 
Genauso sollte auch unser Honorarsystem 
sein: selbstbestimmt, "exibel und transparent.

Unser Berufsbild steht für eine Zukunft, in 
der Freiheit, Vielfalt und Rechtssicherheit 
Hand in Hand gehen – auch bei der Ho-
norargestaltung.

Düsseldorf im September 2025

Gebühren- und Gutachterkommission Freie 
Heilpraktiker e.V.

Cynthia Roosen
Paulina Pabel

Juliane Pezenburg
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